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Natürlich bedeutet jeder ope-
rative Eingriff eine vorüber-
gehende Mehrbelastung für
den Zuckerstoffwechsel. Auf
der anderen Seite stehen heu-
te verschiedene schonende
Narkoseverfahren zur Verfü-

gung. Die Operation an der
Hüfte ist zudem in den Hän-
den eines erfahrenen Chirur-
gen zu einem (im guten Sin-

ne) alltäglichen Eingriff ge-
worden, so dass Sie sich dar-
über wirklich keine Sorgen zu
machen brauchen. Ihre Blut-
Zuckereinstellung wird näm-
lieh nie so genau kontrolliert
und wenn nötig korrigiert wie
bei einer Operation im Spital.
Ich wünsche Ihnen die not-
wendige Zuversicht für den

geplanten Hüfteingriff.

Vollnarkose
bei Leistenbruch

Mein Pfansarzt rfia^nosf/z/erfe
vor einigen Monaten einen Lei-
sfenfernc/7. Pr emp/äLZ mir eine

so/örfi^e Operation, zw der ici?

micfi /edocii nic/if enfscZz/iessen

konnte. Ist eine so/cke Operati-
on ein Muss? SteZZt ein ein^e-
k/emmter Brucfi eine grosse Ge-

/äkr ciar? Da z'cL bereits 7Z /ab-
re a/t bin, steZZe icb mir aueb die

Präge, ob eine TotaZ-Anästbesie

keine «ac/ifei/ige« PoZgen bat.
Aus Ihrer Schilderung

schliesse ich, dass Sie der

diagnostizierte Leistenbruch
nicht wesentlich stört, sind

doch seit der Untersuchung
beim Hausarzt bereits einige
Monate vergangen. Ob ein
Leistenbruch überhaupt ope-
riert werden soll, hängt einer-
seits vom lokalen Befund, an-
derseits von der Einstellung
des Betroffenen ab. Etwas ver-
einfacht könnte man sagen: Je

grösser die Bruchöffnung, de-

sto weniger besteht die Gefahr
einer Einklemmung, und es

muss daher nicht sofort ope-
riert werden. Es kann aber

auch bedeuten, dass mit der
Zeit recht ausgedehnte Darm-
abschnitte in den Bruchsack

vordrängen, was dann die

Operation nahelegt.
Ich sehe immer wieder -

vorwiegend ältere - Männer
in meiner Praxis, die lange zu-

warten, bis die Grösse des Bru-
ches und der damit verbun-
dene schmerzhafte Druck sie

dazu bringt, ärztliche Hilfe zu
beanspruchen. Zu diesem

Zeitpunkt stellt dann auch das

gelegentlich noch verwende-
te Bruchband keine befriedi-
gende Lösung mehr dar.

Die Operation eines Lei-
stenbruchs erfolgt heute nur
noch ausnahmsweise in Voll-
narkose. Das beste Verfahren
stellt meines Erachtens die

Spinalanästhesie (Schmerz-
ausschaltung vom Rücken-

markskanal) oder in ausge-
wählten Situationen sogar die
örtliche Betäubung in der Lei-

ste dar. Dr. med. Peter KoiiZer

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Ergänzungsleistung
Könne« Sie mir sagen, waram
icb nwr 75 Pranken Prgän-
zangsieisfwng erbaZte? /cb babe

ein Vermöge« von Pr. 36 000.-
and bekomme Pr. 1500.- AP/V-
Pente. Wie berechnet man so

etwas? Mwss man /tir die Pr-

gänznngs/eisfwng immer noeb

Pr. 20 000-stehen Zassen? t/nd
was geschieht, wenn man sie

braweben mass?

Gerne versuche ich, Ihre
Fragen zu beantworten, so-

weit dies anhand Ihrer Anga-
ben möglich ist.

Berechnung des Anspruchs
auf Ergänzungsleistung (EL):
Der Anspruch auf EL wird be-

rechnet, indem
1. die nach dem Gesetz zuläs-

sigen Ausgaben sowie der
im Einzelfall gewährleiste-
te Lebensbedarf «EL-Ein-

kommensgrenze») zusam-
mengerechnet und

2. alle Einnahmen und der
anrechenbare Vermögens-
teil abgezogen werden.

Können die Ausgaben und
der «Lebensbedarf» mit den
Einnahmen und dem anre-
chenbaren Vermögen nicht
gedeckt werden, so wird die
Differenz als monatliche Er-

gänzungsleistung ausbezahlt.
Anhand Ihrer Angaben

kann die Berechnung des EL-

Anspruchs nicht verbindlich
beurteilt werden. Ich nehme
an, dass Ihr El-Anspruch vor
noch nicht allzu langer Zeit
berechnet worden ist. Bei
der von Ihnen angegebenen
AHV-Rente und Ihrem Ver-

mögen ist eine EL von 75

Franken im Monat möglich,
sofern Sie beispielsweise
einen geringen Mietzins von
ca. 4000 bis 4350 Franken
(ohne Nebenkosten) im Jahr
bezahlen müssen oder wenn
Sie keine Krankenkasse hät-
ten. Wenn sich seit Ihrer
EL-Anmeldung der Mietzins
oder die Prämien für die

«allgemeine» Grundversiche-

rung bei der Krankenkasse er-
höht haben, dann können
Sie bei der AHV-Zweigstelle
Ihres Wohnortes - im Kanton
Bern «Gemeindeausgleichs-
kasse» genannt - eine ent-
sprechende Überprüfung Ih-
rer EL veranlassen.

Wieviel Vermögen
dürfen EL-Berechtigte
verwenden?
Die EL ist eine zusätzliche

Leistung an Versicherte, wel-
che trotz Renten der AHV
oder IV nicht über die Mittel
zur Deckung des gesetzlich
gewährleisteten Lebensbe-
darfs verfügen. Wer solche

Leistungen bezieht, kann sei-

ne Mittel für den Lebensun-
terhalt grundsätzlich frei ein-
setzen. Um den EL-Berechtig-
ten einen Anreiz zum Sparen
zu geben, wird das Vermögen
bei der EL nur teilweise ange-
rechnet. Die Berechnung er-

folgt in der Weise, dass
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1. vom gesamten Reinvermö-

gen ein Freibetrag von
• Fr. 25 OOO.- für Alleinste-
hende bzw. von
• Fr. 40 000.- für Ehepaare
oder Personen mit Kindern
abgezogen wird, und

2. das den Freibetrag über-
steigende Vermögen nur
teilweise, das heisst
• bei Personen vor dem
Rentenalter (Hinterbliebe-
ne, Invalide) zu einem
Fünfzehntel bzw. zu 6^/3

Prozent,
• bei Altersrentnern mit ei-

genem Haushalt zu einem
Zehntel bzw. zu 10 Prozent,
• bei Altersrentnern im
Heim - sofern dies das

kantonale Recht vorsieht -
zu einem Fünftel, bzw. zu
20 Prozent,
angerechnet wird.

Als alleinstehender Alters-
rentnerin wird Ihnen also ein
Vermögen von Fr. 36 000.-
bei der EL-Berechnung wie
folgt angerechnet:
• Vermögen Fr. 36 000.-
• abzüglich Frei-

betrag für
Alleinstehende Fr. 25 000-

• Vermögen über
Freibetrag Fr. 11 000.-

Davon wird ein Zehntel, d.h.
1100 Franken zum anrechen-
baren Einkommen hinzuge-

rechnet. Es darf nicht ver-
gessen werden, dass auch ein

angemessener Zinsertrag als

Einkommen angerechnet
werden muss, was zum Bei-

spiel bei einem Sparheftzins
von 3,5% auf 36000 Franken
einen Zinsertrag von 1200
Franken ergeben würde.

und wenn Sie Ihr Ver-

mögen anbrauchen müssen?

Versicherte, die EL beziehen,
sind in der Verfügungsfrei-
heit. Um zu vermeiden, dass

die aus Steuergeldern finan-
zierten EL durch Verzicht -
beispielsweise Erbteilung zu
Lebzeiten - ohne Wirtschaft-
liehe Notwendigkeit bezogen
werden können, werden bei
der Berechnung der EL

grundsätzlich alle Einkorn-
mens- oder Vermögensteile,
auf welche ohne Gegenlei-
stung freiwillig verzichtet
wurde, angerechnet, als ob sie

noch vorhanden wären.
Die Ergänzungsleistung

soll helfen, den Lebensunter-
halt angemessen zu decken,
wenn dies mit eigenen Mit-
teln nicht möglich ist. Es

steht also nichts im Wege,
dass Sie auf Ihr Vermögen
zurückgreifen, soweit dies für
den Lebensunterhalt nötig
ist, zumal Ihnen heute nur

AVANT, das Original
Gehhilfe und bequemes
Sitzen in einem
Vorteile: Gurtbremsen,
erfordern minimale Muskelkraft,
Sitzhöhe versteilbar, kann da-
durch jeder Körpergrösse ange-
passt werden.

Platzsparend
zusammenlegbar.

Bestellung: Unterlagen 1 Avant

Absender:

Generalvertretung: H. Fröhlich AG
Abt. Medizin, Zürichstrasse 148, 8700 Küsnacht
Telefon 01/910 16 22

eine geringe EL zusteht.
Wenn sich Ihr Vermögen ver-
kleinert, dann geht der Zins-
ertrag zurück, so dass sich Ihr
EL-Anspruch mit der Zeit ent-
sprechend erhöhen kann.

Vergütung von ungedeckten
Krankheits- und Pflege-
kosten über die EL

Gerne weise ich bei dieser Ge-

legenheit darauf hin, dass im
Rahmen einer einfachen und
zweckmässigen Behandlung
notwendige Krankheits- und
Pflegekosten, die von der
Krankenkasse nicht gedeckt
werden - z. B. Franchise,
Selbstbehalte, Kosten für ärzt-
lieh angeordnete Medika-
mente, Zahnarztkosten -
über die EL zurückerstattet
werden können. Dabei dür-
fen die laufenden EL sowie
die Rückvergütung von
Krankheits- und Pflegekosten
für Alleinstehende den Ge-

samtbetrag von Fr. 27 768.-
(66^/3 Prozent der Einkorn-
mensgrenze) nicht überstei-

gen. Wenn Sie also 900 Fran-
ken EL im Jahr beziehen
(12mal 75 Franken), so ste-

hen für notwendige Krank-
heits- und Pflegekosten noch
Fr. 26 868 - zur Verfügung.

Um die Rückerstattung
geltend zu machen, müssen
Sie bei der für Sie zuständigen
EL-Stelle die entsprechenden
Belege (Rechnungen, Abrech-

nung der Krankenkasse usw.)
einreichen. Um böse Überra-

schungen auszuschliessen, ist
bei höheren Kosten (z.B.
bei Zahnbehandlungen usw.)

vorgängig eine Kostengut-
spräche zu verlangen. Auf
diese Weise lässt sich ab-

klären, ob im Einzelfall genü-
gend Mittel verfügbar sind
und eine einfache und zweck-

mässige Behandlung sicher-
stellen. Dr. iwr. Riido/jf Tuor
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Generatio-
nenfragen
Wie ich im höheren
Alter (nicht) sein
und wirken möchte

Nach einer a/fe« und bewahrten

Rege/ so// man sein Fe/d beste/-

/en, so/ange die Zeit dafür gege-
ben /st. /ch habe immer wieder
die trübe £r/dbrwn^ gemacht,
dass /etzfwd/i^e Ver/iigungen

o/t an/geschoben und sch/iess-

/ich gar vergessen werden. Mit
unliebsamen Folgen nicht b/oss

/xir den Menseben, der auf dem

Weg in die Lwigke/f ist, sondern

auch /ür seine Nachkommen.
Mancher Streit /iesse sich bei

rechtzeitiger Disposition ver-
meiden.

/ch bin bestrebt, Ordnung in
meinenpersönlichen Ange/egen-
heiten zu scha/fen, da und dort
vieZ/eicht auch eine Fnfschu/di-

gung an Mitmenschen zu /or-
mu/ieren, denen ich w/ssent/ich
oder auch unbewusst weh getan
hatte. Und vor a//em iege ich mir
eine liste Jener soz/a/en inst/tu-
fionen an, die nach meinem Ab-
/eben mit einer Spende berück-

s/chtigt werden so/Zen. £s beste-

izen neben Pro Senectute sicher
zah/re/che PfiZ/sorgan/safionen,
die vo/ies Vertrauen verdienen

und Legate im Sinn des Frb/as-

sers verwalten.
Diese Absicht ist löblich,

die positive Wirkung aller-
dings nicht zwingend. Auch
letztwillige Verfügungen
können Advokatenbrot abge-
ben, und manch ein Erb-las-

ser würde zum Er-blasser,
müsste er die Auslegung sei-

ner geäusserten Wünsche
noch mitansehen.

Eine klare «Veröffentli-
chung» seiner Verteilabsich-
ten an den engeren Kreis der
Bedachten (und nicht nur
vage Andeutungen zwischen
Küche und Kaffee!) schon zu
Lebzeiten könnte sicherlich
ein weiteres Stück mildernde
postume Umstände schaffen.

«
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